
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/8 7Ob52/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1956

Norm

KO §29 Z1

Rechtssatz

Es kommt nicht auf die Absicht des Leistenden, sondern nur auf das objektive Bestehen der Unterhaltspflicht an.

Entscheidungstexte

7 Ob 52/56

Entscheidungstext OGH 08.02.1956 7 Ob 52/56

European Case Law Identifier (ECLI)
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